Forum 3: Rechtsschutz im außergerichtlichen Konflikt

Rembert Brieske 

(Rechtsanwalt und Notar, Bremen, Vizepräsident des Deutschen Anwaltsvereins)
Rechtsschutz im außergerichtlichen Konflikt

· ist zu verstehen als Kostenschutz im außergerichtlichen Konflikt.
· Zu hinterfragen ist, ob die an dem Konflikt beteiligte Person bereit ist, die mit der Konfliktlösung verbundenen Kosten selbst zu tragen.
· Ist ein Konfliktlösungsverfahren, das auf Autonomie der Beteiligten aufbaut, damit vereinbar, dass nach Fremdfinanzierung gefragt wird?

· Rechtsschutzversicherung stellt insoweit keine Fremdfinanzierung dar, als der VN die Prämie zahlt und etwas dafür zahlt, dass andere das Risiko übernehmen.

Schwerpunkt Bau- und Versicherungswesen

· Es geht nicht um die Frage, ob es Rechtsschutz in Familien- und Erbsachen gibt, sondern um einen ausgewählten Bereich des Baukonflikts und des Versicherungsrechts.
· Rechtsschutzversicherung tritt nur ein, wenn das entsprechende Vertragsrisiko oder Deliktsrisiko versichert ist.
· Rechtsschutzversicherung tritt nur ein, wenn nicht einer der Ausschlusstatbestände eingreift. Einschlägig ist der Ausschlusstatbestand der Bauklausel.
· Rechtsschutzversicherung tritt nur ein, wenn ein Rechtsschutz- oder Versicherungsfall eingetreten ist.

Versichertes Risiko

· Im unternehmerischen Bereich sind Ansprüche aus Vertragsrecht außerhalb des Arbeitsrechts kaum versichert. Im privaten Bereich sind Ansprüche aus Vertragsrecht versichert – aber es muss im einzelnen Versicherungsvertrag geprüft werden.

· Schadensersatzansprüche aus Vertrag geltend zu machen setzt voraus, dass dieses 
Risiko aus Vertrag versichert ist.

· Gesetzliche Schadensersatzansprüche geltend zu machen, ist eher versichert.
· Die Abwehr gesetzlicher Schadensersatzansprüche ist Sache des Haftpflichtversicherers, also nicht Sache des Rechtsschutzversicherers.

Ausschlusstatbestände aus den ARB

· spielen nur eine Rolle, wenn das Risiko an sich versichert ist.
Ausschlusstatbestände aus den relevanten Rechtsgebieten 

ARB 75

§ 4 Abs.1 lit h)

......... aus ........... Versicherungsverträgen aller Art

§ 4 Abs.1 lit.k)

.... die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Planung, Errichtung oder genehmigungspflichtigen baulichen Veränderung eines im Eigentum oder Besitz des VN befindlichen oder von diesem zu erwerbenden Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils stehen...........

ARB 94

§ 3 Abs.1 lit.d)

in ursächlichem Zusammenhang mit

aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken bestimmten Grundstücks

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des VN befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt

cc) der genehmigungspflichtigen baulichen Veränderung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des VN befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vorhaben

Es gibt allerdings einen RSV, der früher das Baurisiko uneingeschränkt versichert hat. Er hat es aufgegeben.

Rechtsschutz- oder Versicherungsfall

Es bedarf eines Rechtsschutz- oder Versicherungsfalles 

- im Verhältnis zu dem Versicherer, der fremde Ansprüche abwehrt oder reguliert (Forum 4), fehlt es regelmäßig am Rechtsschutzfall.
Leistungsart Kosten der Mediation

ARB 75

§ 2 Abs.1 lit.c S.2

In Schiedsverfahren einschließlich der Verfahren zur Erlangung eines vollstreckbaren Titels werden die Kosten eines Schiedsgerichts bis zur eineinhalbfachen Höhe der Kosten, die vor dem zuständigen staatlichen Gericht erster Instanz zu übernehmen wären, getragen.

ARB 94

§ 5 Abs.1 lit.d)

..... die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahren bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstehen.

 ARB Auxilia

§ 5 Abs.1 lit.e)

...... die Kosten der außergerichtlichen Konfliktlösung durch Mediation von höchstens acht Sitzungsstunden à maximal € 180,--. Sind nicht versicherte Personen am Media​tionsverfahren beteiligt, trägt die Auxilia die Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht versicherter Personen. Versicherungsschutz besteht auch, wenn der Mediator nicht Rechtsanwalt ist.

In beiden Fällen fragt sich, ob dies zu verstehen ist, so dass es Mediation neben / vor gerichtlichen Verfahren gibt, oder ob die Inanspruchnahme der RSV für Mediation die Inanspruchnahme für gerichtliche Verfahren ausschließt. Der Wortlaut sieht keine Einschränkung vor.

Der Umfang des Versicherungsschutzes
Der RSV zahlt nicht alle Kosten. Vielmehr haben die RSV in den ARB vorgesehen, dass sie bestimmte Kosten nicht tragen:

ARB 75

§ 3 Abs.3 lit. a)

........... die Kosten, die aufgrund einer gütlichen Erledigung, insbesondere eines Vergleiches, nicht dem Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen entsprechen oder deren Übernahme durch den VN nach der Rechtslage nicht erforderlich ist

ARB 94

§ 5 Abs.3 lit. a)

........... Kosten, die der VN ohne Rechtspflicht übernommen hat

§ 5 Abs.3 lit. b)

.............Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom VN angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Klauseln stehen einer hälftigen Teilung der Kosten der außergerichtlichen Konfliktlösung entgegen, wenn dies nicht dem Verhältnis des angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entspricht.

In einem Rechtsbereich versichert der RSV bereits heute das Risiko, ohne dass es eine Erstattung von RA-Gebühren gibt, nämlich im Arbeitsrecht. Jedenfalls in der Vergangenheit trug der RSV das Risiko der Kosten eines Konflikts, ohne dass es eine Erstattung von Kosten gab, wenn es darum ging, dass Ansprüche abgewehrt wurden. 

§ 17 Abs.5 lit. c, cc:

............ alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten oder eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite verursachen könnte

Fazit
Das bisherige Rechtsschutzversicherungskonzept hat Hürden, die der effektiven Kostenübernahme entgegen stehen.

Mediation und RVG – oder warum wurde dort nicht mehr geregelt?

Im RVG wurde nur eine sehr offene Vereinbarungsregelung getroffen. Es gab in der Diskussion Modelle für eine detailiertere Lösung. 

Befürchtung: dann schließt sich an ein solches Modell das Verlangen nach Mediationskostenhilfe an (mit den entsprechenden Ausgaben für die Länder).

Frage 1: Sind die Mediatoren, für die die Staatskasse eintritt, nur Rechtsanwälte?

Frage 2: Gibt es eine Bundeskompetenz für eine Regelung, die auch Nicht-Rechtsanwälte umfasst?

Frage 3: Wer wählt die “beizuordnenden“ Mediatoren aus?

Lösungsmodelle müssen mehrere Kriterien berücksichtigen oder sich mit diesen Fragen auseinandersetzen:

· Die an dem Konflikt unmittelbar Beteiligten haben einen Konflikt.
· Wenn diese Beteiligten einen Konflikt haben, sollen sie ihn lösen.
· Wenn sie Hilfspersonen benötigen, kommt es darauf an, ob sie diese Hilfspersonen einschalten, um die Verantwortung zu delegieren oder ob sie die Verantwortung selbst wahrnehmen wollen.
· Wer Verantwortung selbst wahrnimmt, übernimmt auch die Verantwortung dafür, die Kosten zu tragen.
· Ist es zielführend, ihnen die Kostenlast zu nehmen?

· Die RSV setzen Geld auf einem Wirtschaftsmarkt ein, um damit Geld zu verdienen. Also fragt sich, ob sie mit der Finanzierung von außergerichtlicher Konfliktlösung Geld verdienen können, wenn sie die oben genannten Rahmenbedingungen verändern, insbesondere, wenn es keine Kostenerstattung gibt. Die Frage zu stellen, bedeutet nicht, sie mit „nein“ zu beantworten
. 
· RSV denken über dieses Geschäft nach und gleich darüber, dass eventuell sich ergebende Kosten möglichst gering sein sollen. 

· Anwälte und Mediatoren / Mediatorinnen denken heute an Kostenschutz, weil sie annehmen, die Konfliktbeteiligten seien nicht bereit oder in der Lage, die Kosten selbst aufzubringen; die Anbieter von Mediation wünschen sich aber eine Nachfrage.
· Justizverwaltungen denken über Kostenschutz nach, weil sie annehmen, Mediation sei ein kostengünstigerer Weg, Konflikte beizulegen, die sonst die Staatskasse belasten. 

· Mediatoren aller Art denken darüber nach, ob sie Mediation attraktiver machen können und ob diese mehr nachgefragt wird, wenn sie nicht mit Kosten verbunden ist. 

· Ursprünglich war Mediation angelegt, dass die Konfliktbeteiligten die Verantwortung für die Lösung des Konfliktes wieder gewinnen und autonom den Konflikt lösen.

· Über den Rechtsschutz / Kostenschutz geht es wieder rückwärts.

· Geht es an, dass RSV angibt, was Mediation kosten darf, damit sie sich für RSV rechnet? Kann dies den Preis für Mediation bestimmen?

� Häufig ist aber eine Standardzusatzklausel vereinbart, wonach Versicherungsrecht doch einbezogen ist.


� Das Risiko war zu hoch; der VN schloss erst die RS-Versicherung ab, wartete dann drei Monate und schloss dann den Bauvertrag ab; die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem Bauvertrag zu einem Konflikt kommt, ist sehr groß.  


� Harbauer-Bauer meint, dass Schlichtungsverfahren nicht darunter fallen. 


� Harbauer-Bauer meint, dass Schlichtungsverfahren darunter fallen.


� Neben dieser Klausel gibt es bei Auxilia auch die bereits zitierte Schlichtungsklausel, wie sie auch in den ARB anderer Versicherer zu finden ist.  


� Im Arbeitsrecht gibt es außergerichtlich und in gerichtlichen Verfahren 1. Instanz keine Kostenerstattung; dieser Bereich wird versichert; Scheidungsverfahren galten als unversicherbar, sie werden mit entsprechender Wartefrist und entsprechendem Selbstbehalt durchaus versichert. 
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